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Herrn 
Präsidenten des Nationalrates 

Parlament 
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*63 lAB 

~976 417- 20 
zu ./i"S.s-JJ 

In Beantwortung der seitens der Abgeordneten 
zum Nationalrat SAND1ffiIER und Genossen am 25. Juni 
1976 eingebrachten, an mich gerichteten Anfrage 
Nr. 555!J, betreffend lITeilvorschläge gemäß Budget­
richtlinien", beehre ich mich folgendes mitzuteilen: 

Zu 1: 

Der Ressort-Voranschlag für das Jahr 1977 wurde 
dem Bundesministerium für Finanzen am 21. Juni 1976 
übermittelt. 

Zu 2 und 3: 

.... In den letzten Gesetzgebungsperioden des Natio­
nalrates wurden mehrfach parla~entarische Anfragen 
a.n alle Mitglieder der BundeEr'cgierung betreffen.d 
Anträge bzw. Anforderungen zum nächstfolgenden 
Bundesfinanzgesetz eingebracht. 

Die meritorische Beantwortung solcher Anfragen ist 
jeweils mit dem übereinstim!!l.enden. Hinweis abgelehnt 
worden, daß es sich bei den Besprechungen über das 
Bundesfil1anzgesetz in der Zeit vor der laut Verwaltungs-
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entlastungsgesetz dem Bundesmtnister tür Finanzen 
obliegendEm Erstellung des Bundesvorauschlags­
ent~~rfes um einen rechtlich nich~ verbindlichen 
Meinungsaustausch zwischen den beteiligten Ressorts 
über die künftige Gestaltung des Bundesfinanzgesetzes 
handelt. Ich sehe keinen Anlaß, von diesem standpuL~t 
abzuweichen, da die zur Diskussion gestellten Global­
beträge nur Orientierungsbeträge darstellen, die erst 
nach Vorliegen weiterer Bujget- und Wirtschaftsdaten 
als Grundlage für den Budgetersteilungsprozeß Verwendung 
finden können. 

Im übrigen möchte ich erneut darauf hinweisen~ daß mir 
eine substantielle Beantwortung der Anfrage im Hinblick 
auf die Bestimmungen des Art. 51 Ans. 1 B-VG proble­
matisch erscheint. 

df. Juli 1976 

~~rJv~ 
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